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B e a n t w 0 r tun g 

"''''!'flAB 

~976 -07- 0 9 
zu S3-1/J 

der Anfrage der Abgeordneten 
DroFEURSTEIN und Genossen a...YJ. den 
Herrn Bundesminister für soziale 

. Verwaltung betreffend Verteilung 
der Leistungen der Pensionsversiche­
rung auf die Bundesländer (Nro531/J) 

Die Abgeordneten Dr ... FEURSTEIN und Genossen 
haben an mich folgende Anfrage gerichtet: 

1) Wie verteilen sich die "Beiträge für Versicherte" 
an die einzelnen Pensionsversicherungsanstalten auf 
die Bundesländer? 

2) Wie hoch. ist die durchschnittliche Beitragsleistung 
pro Beitragsverpflichtigten nach Bundesländern? 

3) Wie verteilen sich die Versicherungsleistungen der 
einzelnen Pensionsversicherungsanstalten auf die 
Bunde slä..'1der ? 

4) Wie groß ist die fiktive Deckungsquoteunter Be­
rücksichtigung der Beiträge für Versicherte und der 
Versicherungsleistungen bei den einzelnen Pensions­
v~rsicherungsanstalten nach Bundesländern? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 

mitzuteilen: 

Als bekannt darf ich vor'aussetzen, daß die sechs 
Träger der Pensionsversicherung nach den gesetzlichen' 
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Bestimmungen für das gesamte Bundesgebiet eillge-­
richtet sind.. Lediglich bei eine.:T. Teil der Träger 
"lird die iT ervlal tung durch eine H:::..uptstelle, durch 
Landesst8llen und/oder Außenstellen dur~hgeführto 

Da alle Pensionsversichl'I'ullgstreger für das 
gesamte Bundesgebiet zuständig sjnd, sehen die von 
meinem Ministerium erlassenen RE'8hnungnvorschriften 
fUr die Sozial versicherungsträger iUr den Bereich 
~er Pensionsversicherung nur Eriolgsrechnungen u~d 
Schlußbilanzen vor, in denen die :Fina..."'1zgebar'ung für 
das gesamte Bundesgebiet erfaßt wird.. Im Si.nne einer 
sparsamen Verwaltung kBnnte ich 8S nicht vertreten, 
die Finanzgebarung zusätzlich auf die neun Bundes­
länder aufspalten zu lassen, zumal daraus für die 
Vollziehung nichts gewonnen werden kanno 

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen sehe 
ich mich außerstande, die vier an mich gerichteten 
Fragen zu beantworteno 
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